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Sehr geehrter Herr Vogelsgesang,

bei der im Antrag Nr. 20-26 / B 02494 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 21 – Pasing-Obermenzing angesprochenen Angelegenheit handelt es sich 
um ein laufendes Geschäft der Verwaltung im Sinne des § 22 der Geschäftsordnung des 
Stadtrates der Landeshauptstadt München; einer stadtratsmäßigen Behandlung bedarf es da-
her nicht.

In Ihrem Antrag fordern Sie die Landeshauptstadt auf, die aktuelle Versorgung mit Kinderta-
geseinrichtungen im 21. Stadtbezirk gegliedert nach Altersgruppen und Gebührenstruktur und 
die Kita-Planungen für die kommenden 10 Jahre darzustellen.
Dabei soll insbesondere auf die Zahl der Betreuungsstunden eingegangen werden, 
die für die Betreuung tatsächlich zur Verfügung stehen.

Hierzu kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:

Im 21. Stadtbezirk Pasing-Obermenzing stehen zum September 2021 3 Krippen, 4 Kindergär-
ten, 3 Horte und 7 Häuser für Kinder in städtischer Trägerschaft zur Verfügung. Sie bieten 310 
Krippen-, 725 Kindergarten- und 277 Hortplätze an.
Am Schulstandort Schererplatz kann ab September 2021 eine weitere gesamte Jahrgangsstu-
fe aufgenommen werden, da das Gebäude Am Klostergarten zugeordnet wurde. Dann sind 
insgesamt 348 Grundschulkinder in der Kooperativen Ganztagsbildung (KoGa) wunschgemäß 
betreut. Hier ist der Städtische Träger als Träger der Jugendhilfe Kooperationspartner. Ab 
2022 besteht dort eine Ganztagsgarantie für jedes Kind der Grundschule Schererplatz (bis zu 
500 Kinder).

An nichtstädtischen Einrichtungen, die die Münchner Förderformel anwenden, stehen 8 Krip-
pen, 7 Kindergärten und 10 Häuser für Kinder in privater, freigemeinnütziger oder Betriebsträ-
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gerschaft zur Verfügung. Sie bieten 467 Krippen-, 1152 Kindergarten- und 25 Hortplätze an.

Von der LHM geplante Krippen-, Kindergarten- und Hortplätze bis 2030
(sämtliche Standorte werden mit der Münchner Förderformel in Betrieb gehen)

Art Standort Träger Geplante 
Fertig-
stellung

Zahl der Plätze

Krippe Kindergarten Hort

HfK Engelbertstr. 9b LHM 2021 24 50

Hort Grandlstr. Pav. C
(Ersatz Paganini +25 
Hortplätze)

LHM 2021 50 
+25

KK Böcksteinerstr. 31 Betriebsträger 2022 24 0

KG Paganinistr. 96 
(Umwandlung in Kiga)

LHM 2022 50

HfK Von-Frays-Str. 52 
(Ersatz für den 
Kindergarten am 
selben Ort)

LHM 2022 36 75

Kiga Am Krautgarten LHM 2022 50

Hort Alois-Wunder-Straße Betriebsträger 2022 50

KoGa Schererplatz/ 
Klostergarten 
Erweiterung

LHM 2021
2022

350
Bis zu
500

HfK Hermine-von-Parish-
Straße 

Betriebsträger 2023 36 75

HfK Paul-Gerhardt-Allee 
WA 2(4)

Betriebsträger 2023 48 100

HfK Pippinger Str. 91 
(Ersatz für das Haus 
für Kinder am selben  
Ort)

LHM 2023 24 75 25

HfK Paul-Gerhardt-Allee 
(WA 8)

Betriebsträger 2024 24 50

HfK Dreilingsweg Betriebsträger n.n 48 100

HfK Scapinellistraße 15 
(Ersatz für die Krippe 
am selben Ort) 

LHM n.n. 48 50

Die oben genannten Planungen werden dazu führen, dass der Krippenversorgungsgrad von 
heute 55 % auf über 60 % im Jahre 2030 sowie der Kindergartenversorgungsgrad von 92 % 
heute auf über 100 % in 2030 steigen wird.
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Darüber hinaus gibt es Planungen privater und freigemeinnütziger Träger, die allerdings noch 
nicht alle als gesichert gelten können.

Zudem wird die neue Grundschule an der Hermine-von-Parish-Str. zum Schuljahresbeginn 
2022/2023 sofort mit der Kooperativen Ganztagsbildung beginnen, so dass dort spätestens 
nach 4 Jahren (ja nach Kapazität und Konzept) alle Kinder wunschgerecht betreut werden 
können.

Die Darstellung der zur Verfügung stehenden Betreuungsstunden ist nicht möglich, da diese 
von den zukünftigen Buchungsstundenwünschen für die Kinder in den jeweiligen Kindertages-
einrichtungen und vom jeweiligen Personal- und Fachkraftschlüssel abhängig ist. Informatio-
nen dazu liegen dem Referat für Bildung und Sport insbesondere für die Kindertageseinrich-
tungen in freigemeinnütziger und sonstiger Trägerschaft nicht vor. Die im kita finder+ in Kinder-
tageseinrichtungen im Stadtbezirk 21 angemeldeten Kinder sind nicht nur im Stadtbezirk 21 
wohnhaft, sondern auch in anderen Stadtbezirken, weil dort die Eltern etwa ein bestimmtes 
Konzept bevorzugen, welches nur in dieser Einrichtung angeboten wird oder die Kindertages-
stätte auf dem Arbeitsweg eines Elternteils liegt. Auch sind im kita finder+ viele Kinder ange-
meldet, die schon einen Betreuungsplatz haben, die Eltern aber aus den verschiedensten 
Gründen einen Wechsel anstreben. Das heißt, die Auswertung der Anmeldungen der Kinder 
für Kindertageseinrichtungen im Stadtbezirk 21 ist nicht aussagekräftig in Bezug auf die Aus-
sage, welches Kind noch einen Betreuungsplatz benötigt.

Eltern, die für ihre Anmeldungen für das Kindertageseinrichtungsjahr 2021/2022 noch keine 
Zusage über den kita finder+ erhalten haben, können sich jederzeit an die KITA-Elternbera-
tung und die Elternberatung für den Grundschulbereich im Referat für Bildung und Sport wen-
den. Durch die Neueröffnung zweier Kindertageseinrichtungen mit Trägerschaftsüberlassungs-
vertrag können, je nach Personalsituation der jeweiligen Träger, nach und nach suchende Kin-
der durch die Vermittlung der KITA-Elternberatung in den neuen Einrichtungen aufgenommen 
werden. 

Der Antrag Nr. 20-26 / B 02494 des Bezirksausschusses des 21. Stadtbezirks Pasing-Ober-
menzing vom 08.06.2021 ist hiermit satzungsgemäß behandelt.

Das Direktorium HA II/V 2, BA-Geschäftsstelle West, erhält einen Abdruck dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen
in Vertretung 

gez.

Peter Scheifele
Stadtdirektor


